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Checkliste 

Antrag für das Umweltzeichen nach DE-UZ 210 für 
„Mehrwegsysteme to-go für Lebensmittel und Getränke“ 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Ihr Antrag auf Erteilung des Umweltzeichens kann nur dann ohne Zeitverlust bearbeitet 
werden, wenn der RAL gGmbH vorliegen: 

Von ALLEN Antragstellern einzureichen: 

Anlage 1(Vordruck): Erklärungen des Antragsstellers 

Anlage 3: Bestätigung der Gebrauchstauglichkeit durch ein akkreditiertes 
Prüfinstitut oder eine Konformitätserklärung (3.1.2) 

Anlage 4: Erklärung des Gefäßherstellers über den Einsatz von sortenreinem 
Kunststoff (3.1.3) und die Abwesenheit von Stoffen, die ein 
werkstoffliches Recycling verhindern (3.1.3) 

 + Erklärung des Gefäßherstellers, dass Gefäß und Deckel nicht aus 
Polycarbonat- und Melamin-haltigen Kunststoffen bestehen (3.1.1) 

Anlage 5 (ggf.): Zertifikat des nachhaltigen Ursprungs nachwachsender Rohstoffe 
(falls verwendet), z.B. FSC, PEFC, ISCC+, RSB… (3.1.4) 

Anlage 6: Technisches Datenblatt oder Prüfbericht zum Nachweis der 
Anforderungen an die Lebensdauer (3.1.6)  

Es ist jeweils ein Prüfmuster des Gefäßes und des Deckels einzureichen. 
 

Von Mehrwegsystem-Anbietern einzureichen: 

Anlage 7: Mustervertrag, welcher mit allen Ausschank-/ Ausgabebetrieben 
abgeschlossen wird (3.2.1) 

Anlage 8 (ggf.): Liste der belieferten Veranstaltungen (3.2.2) 

Anlage 9: Angabe der Umlaufzahl und Beschreibung, wie diese ermittelt 
wird/wurde (3.2.3) 

Anlage 10: Beschreibung des Logistikkonzeptes (3.2.5) 

Anlage 11 (ggf.): Liste der belieferten Ausschank-/ Ausgabebetriebe 
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Vom Ausgabebetrieb (als Antragsteller) einzureichen: 

Anlage 8 (ggf.): Liste der belieferten Veranstaltungen (3.2.2) 

Jährlich müssen zum 1. März folgende Nachweise zum Vorjahr erbracht werden: 

Anlage 8 (ggf.): Liste der belieferten Veranstaltungen (3.2.2) 

Anlage 9: Angabe der Umlaufzahl und Beschreibung, wie diese ermittelt wurde 
(3.2.3) 

Anlage 11 (ggf.): Liste der belieferten Ausschank-/ Ausgabebetriebe 


